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Teilnahme-

möglichkeit:
Art. 1


Die Musikschule Schanfigg steht grundsätzlich allen Kindern und Erwachsenen zur 

Verfügung.

Angebot:
Art. 2

Der Musikunterricht der Musikschule Schanfigg umfasst folgende Möglichkeiten:


- Musikalische Grundschule


- Instrumentalunterricht


- Andere musikalische Angebote

Musikalische

Grundschule:
Art. 3

Der musikalische Grundkurs dauert 2 Jahre (pro Jahr 30 Lektionen à 50. Min.) Er wird in 
der Regel im 2. Kindergartenjahr bis zur 2. Primarklasse in Gruppen ab 5 Teilnehmern 
vermittelt. 


Im Grundschulkurs soll der Schüler mit den Grundbegriffen der Musik vertraut gemacht 
werden. Mit Singen und Spielen auf einfachen Instrumenten und rhythmischen 
Bewegungen erfolgt dies auf gründliche, unterhaltsame und dem Alter der Schüler 
entsprechende Weise.

Instrumental-

Unterricht:
Art. 4

Die Musikschule Schanfigg bietet im Rahmen seiner Möglichkeiten Instrumentalunterricht an. Der Unterricht wird in Einzelunterricht à 30, 45 oder 60 Minuten oder in Gruppenunterricht erteilt.


Der Schüler hat Anrecht auf 34 Lektionen pro Jahr.


1. Semester: 1 Einteilungslektion mit Elterninformation und 17 Lektionen.


2. Semester: 17 Lektionen.


Die Aufnahme von Kindern für Instrumentalunterricht ist grundsätzlich erst ab der 


3. Primarklasse möglich.

Andere musi-

kalische 
Art. 5
Angebote:
Der Vorstand und die Schulleitung können je nach Bedürfnis und Möglichkeit Gesangs- 
und Rhythmikunterricht oder andere musikalische Angebote in den Lehrplan 
aufnehmen.

Schuljahr:
Art. 6


Das Schuljahr der Musikschule Schanfigg ist mit demjenigen der Volksschule identisch.


Das 1. Semester endet am 31. Januar, das 2. Semester beginnt am 1. Februar.

Anmeldung:
Art. 7

Kinder oder Erwachsene, die sich für den musikalischen Grundkurs oder für einen 
bestimmten Instrumentalunterricht interessieren, melden sich mit dem entsprechenden 
Formular bei der Schulleitung an.

Anmeldefrist:
Art. 8

Anmeldetermin für das 1. Semester ist der 30. Juni. Anmeldungen für das 2. Semester 
können nur berücksichtigt werden, sofern noch freie Plätze vorhanden sind. (30. Dez. )

Gültigkeit:
Art. 9

Die Anmeldung ist für das ganze Semester verbindlich und gilt, sofern auf Semesterende keine schriftliche Abmeldung erfolgt, auch für das folgende Semester.

Abmeldung:
Art. 10

Eine Abmeldung ist nur auf Semesterende möglich. Sie muss schriftlich auf 30. Juni für das 1. Semester, bzw. auf 30. Dez. für das 2. Semester bei der Schulleitung eingereicht werden.

Unterrichts-

zeit:
Art. 11

Der Musikunterricht ist in die schulfreie Zeit (inkl. freie Nachmittage) einzuplanen. Auf 
ausserschulische Sportanlässe kann keine Rücksicht genommen werden.

Disziplin

Elternpflicht:
Art. 12

Die Schüler sollen pünktlich und regelmässig erscheinen. Mit der Anmeldung 
verpflichten sich die Eltern, den Vorschriften dieses Reglements und Richtlinien Folge zu 
leisten. Die Eltern fördern nach ihren Möglichkeiten den Musikunterricht ihrer Kinder und 
sorgen dafür, dass diese den Unterricht gut vorbereitet besuchen.

Elternbesuche:
Die Eltern der Musikschüler/innen haben das Recht, den Unterricht jederzeit und unangemeldet zu besuchen.

Absenzen:
Art. 13

Voraussehbare Absenzen müssen dem Lehrer spätestens einen Tag vor der Lektion 
mitgeteilt werden. Dieser ist jedoch nicht verpflichtet, vom Schüler versäumte Lektionen 
nachzuholen.

Ausschluss:
Art. 14 


Schüler, die sich nicht an die Bestimmungen dieses Reglements halten oder durch ihr 
Verhalten stören, können durch die Musikschulleitung verwarnt, vorübergehend oder 
dauernd aus der Musikschule ausgeschlossen werden. Dieser Entscheid ist endgültig.
Schulgeld
Art. 15
Rückerstat-
Das Schulgeld für ausfallende Lektionen infolge Abwesenheit des Lehrers oder aus tung
betrieblichen Gründen wird rückerstattet. 

Familien-
Art. 16
rabatt:
Es wird ein Rabatt von 10% auf das Total der Schulgelder gewährt, sofern mehr als zwei 
Familienmitglieder an der Musikschule unterrichtet werden. 

Schulgeld- 
Art. 17
reduktion
In begründeten Fällen kann bei der Pro Juventute ein Stipendiengesuch eingereicht 
werden. Auskunft erteilt der Vorstand und die Schulleitung. Die Höhe eines allfälligen 
Stipendiums ist Sache der Pro Juventute.

Vortrags-
Art. 18
übungen:
Jeder Musikschüler soll nach Möglichkeit zweimal jährlich an öffentlichen Auftritten 
teilnehmen.

Unterrichts-
Art. 19
material:
Die Musikschüler haben ihre Instrumente und das nötige Zubehör wie Noten, Saiten etc. 
selbst zu beschaffen. Der Lehrer steht ihnen beratend zur Seite.

Weitere Be-
Art. 20 
stimmungen:
Der Vorstand kann aufgrund der Musikschulordnung und dieses Schulreglementes weitere Bestimmungen erlassen.

Inkrafttreten:
Art. 21

Dieses Reglement ersetzt alle einschlägigen Bestimmungen und tritt per 1. August 2004 
in Kraft.
ANHANG ZUM SCHULREGLEMENT SCHULORDNUNG
Familien- 
Art. 16
rabatt: 
Ein Familienrabatt wird nur gewährt, wenn die Semesterrechnung nach Abzug 
sämtlicher allfälligen Gutschriften  (Gemeindebeitrag, Gewinnbeteiligung etc.) mehr als 
Fr. 200.00 beträgt.


Langwies, 9. April 2009
Die Präsidentin: C. Mattli
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